
Finanzordnung des Vogtländischen Wanderverbandes e.V. 
(VGWV e.V.) 

1. Beiträge 
 

Mitgliedsbeiträge des VGWV e.V. sind Jahresbeiträge. Sie betragen für: 
a) Wandersportfreunde aus VGWV-Mitgliedsvereinen  = 2,00 € 
b) außerordentliche persönliche Mitglieder = 50,00 € 
c) außerordentliche juristische Mitglieder = 100,00 € 

VGWV-Mitgliedsvereine erhalten für ihre Mitglieder (siehe Pkt.1.a) – ordentliche Mitglieder – im 
I. Quartal des Jahres eine Rechnung. Grundlage bilden die Angaben aus dem Verminet vom 
LSB-Sachsen. 
Außerordentliche (persönliche + juristische) Mitglieder (siehe Pkt. 1.b+c) begleichen den Beitrag 
nach Rechnungslegung im I. Quartal des Jahres. 
Bereits gezahlter Beitrag kann nicht zurückgefordert werden, wenn die Mitgliedschaft, aus 
welchem Grund auch immer, innerhalb der Beitragsperiode (Kalenderjahr) endet. 
 
2. Kosten 
 

2.1. Die Teilnahmegebühren für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen des VGWV e.V. 
orientieren sich an den Gebühren des KSB Vogtland e.V. Sie betragen für: 
  Tagesveranstaltungen – bis 5 LE = 10,00 € 
  Tagesveranstaltungen – 8-10 LE = 20,00 € (bisher 15 €) 
Nichtmitglieder des VGWV e.V. bzw. KSB Vogtland e.V. zahlen die doppelte Gebühr. 
2.2.   Aufwandskosten für Nichtmitgliedsvereine für die Veröffentlichung von Veranstaltungen: 
 VGWV-web-site – je Eintrag = 15,00 € 
  Jahreswanderheft – je Eintrag = 15,00 € 
2.3. Inserate im kostenlosen Wanderkalender des VGWV (ca. 7.000 Stk. pro Jahr) – 
         Empfehlung: 1/1 Seite = 190 €; 1/2 Seite = 150 €; 1/3 Seite = 75 € 
2.4. Entstehen dem VGWV e.V. Kosten durch verspätete Rückmeldungen der VGWV-
Mitgliedsvereine (z.B. Meldung zum Deutschen Wanderabzeichen bis 31.10., …), werden diese 
an die jeweiligen Vereine weitergereicht. 
 
3. VGWV-Mitgliedschaften 
 

Der VGWV e.V. kann nur auf Beschluss der Delegiertenversammlung Mitglied in 
Organisationen / Vereinen werden, bzw. dort austreten. 
 

4. Aufwandsersatz 
 

4.1. VGWV-Mitglieder, die im Auftrag des VGWV e.V. an Veranstaltungen teilnehmen und 
daraus entsprechend Fahrtkosten entstehen, haben das Recht auf Erstattung in Höhe von 
0,22 € je gefahrener Kilometer oder des Ticketpreises öffentlicher Verkehrsmittel (2. 
Klasse – mit Originalbeleg). Notwendige Übernachtungskosten werden nach vorheriger 
Genehmigung durch VGWV-Präsident bzw. Stellvertreter in entsprechender Höhe erstattet, 
wobei von sparsamer Buchung auszugehen ist. 
4.2. VGWV-Mitgliedsvereine können entsprechend der Finanzlage des VGWV e.V. und 
Beschluss in der VGWV-Delegiertenversammlung bis zum Oktober des lfd. Jahres Kosten für 
nachweislich zuwendungsfähigen Ausgaben (Museumsbesuch, Ticket öffentlicher 
Verkehrsmittel, …) je Mitglied einen Zuschuss von max. 0,50 € erhalten. 
Die Belege sind mit einer entsprechenden Teilnehmerliste beim VGWV-Präsidium im Original 
einzureichen. 
4.3. Für zu ehrende VGWV-Mitglieder (lt. Präsidiumsbeschluss: Geburtstage von 
Vereinsvorständen – 50., 60., 65., 70., 75. uff. – und weitere Ehrungen auf Antrag) werden 
Präsente im Wert bis zu 30,00 € verauslagt. 
 
5. Die Höhe des Startgeldes bei öffentlichen Wanderungen ist als Entscheidungshoheit der 
Mitgliedsverein zu verstehen. Als Richtwert gilt 2-3 € u.a. für eine Grundversorgung mit Tee 
und Brot. 

gültig per 12.03.2018 mit Beschluss auf der Delegiertenversammlung 
geändert per 06.03.2019 mit Beschluss auf der Delegiertenversammlung 


